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Angepasster COVID-19-Impfstoff bestellbar – STIKO-Empfehlung steht noch aus 
Eingeschränkte Staatshaftung im Falle eines Impfschadens  
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 
 
der an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasste COVID-19-Impfstoff von BioNTech/Pfizer 
kann erstmals bis Dienstag (12. September), 12 Uhr, bei den Apotheken bestellt werden. Die 
Auslieferung soll am 18. September erfolgen. Die Bestellung erfolgt weiterhin einheitlich für GKV- 
und Nicht-GKV-Versicherte zulasten des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS, IK 
103609999) und nicht über den Sprechstundenbedarf. Es stehen weiterhin nur Mehrdosenbe-
hältnisse (6 Dosen) zur Verfügung. 
Ergänzende Informationen können Sie der Praxisinformation der KBV vom 05.09. entnehmen: 
https://www.kbv.de/html/1150_65224.php  
 
Wegen noch fehlender STIKO-Empfehlung für XBB.1.5-Impfstoff keine Staatshaftung  
Für alle zugelassenen COVID-19-Impfstoffe gilt bei indikationsgerechtem Einsatz die Hersteller-
haftung. Der Anspruch des Patienten auf Leistungen im Rahmen des Bundesversorgungsgeset-
zes im Falle eines Impfschadens bei diesem Vakzin („Staatshaftung“) ist aufgrund der öffentli-
chen Impfempfehlung des Landes Baden-Württemberg erst gegeben, wenn eine STIKO-Emp-
fehlung veröffentlicht ist.  
 
Folgende Konstellationen sind damit noch nicht von der Staatshaftung umfasst: 

- Impfungen mit dem an die XBB.1.5-Variante angepassten Impfstoff von BioNTech/Pfizer 
- medizinisch erforderlich Impfungen nach Maßgabe des Arztes, die von der STIKO nicht 

empfohlen werden (Anspruch nach COVID-19-Vorsorgeverordung) 
- Impfungen mit dem Impfstoff VidPrevtyn Beta 

 
Von Seiten des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württem-
berg haben wir allerdings die Mitteilung, dass bis zur Auslieferung am 18. September eine 
STIKO-Empfehlung für den XBB. 1.5-Impfstoff veröffentlicht werden soll.  
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Sie können alle diese Impfungen dennoch durchführen. Klären Sie in diesem Fall Ihre Patienten 
vor der Impfung über den fehlenden Anspruch auf Versorgung im Falle eines Impfschadens auf 
und lassen Sie sich dies per Unterschrift bestätigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. med. Karsten Braun, LL. M. 
Vorsitzender des Vorstands 


